
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erdbestattungen (in neu zu erwerbenden Grabstätten) 

auf dem Hauptfriedhof Braunschweig und den Friedhöfen Gliesmarode, Lehndorf, St. Magni, Mascherode, 
Melverode, Ölper, Querum, Riddagshausen, Rühme, Volkmarode (nördl. Teil), Völkenrode und Watenbüttel 

 
 
 

 

Stand: Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom Januar 2026 

 

1 Die Bestattung eines Erwachsenen im Leichentuch im Muslimischen Grabfeld der Abteilung 83 kostet 2.056,90 € (bei Doppelstelle 3.126,90 €). Die „Benutzung der Leichenhalle (Kühlraum)“ entfällt,  
  zusätzlich wird ein von der Friedhofsverwaltung gestellter Holz-Verbaukasten benötigt. Die Gebühren für Bestattungen von Kindern in Wahlgrabstätten betragen 834,40 €.   
2 Die Bestattungspflicht (ab 500g) ergibt sich aus § 2 Abs. 3 i.V.m. § 8 des niedersächsischen Bestattungsgesetz (BestattG). 
3 Die Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle betragen ab dem 5. Tag zusätzlich 12,00 € pro Tag. 
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